
Kurzfassung der Satzungsänderungen 
 

Aktualisiert bzw. korrigiert wurden: 
 
 
Die einzelnen Punkte der Satzung wurden teilweise um gegliedert, die Satzung umfasst jetzt sieben 
Hauptpunkte, ein Inhaltsverzeichnis wurde hinzugefügt:  

§ 1 Name und Sitz 
  § 2 Vereinsziel/ Zweck des Vereins 
  § 3 Organisation und Gliederung 
  § 4 Haftung 
  § 5 Satzungsänderung 
  § 6 Auflösung 
  § 7 Inkrafttreten der Satzung 
 
Namen und Bezeichnungen wurden angepasst und gegebenenfalls korrigiert. 
 
Der Termin auf einen etwaigen Austritt wurde auf das Jahresende verschoben. 
 
Zur Mitgliederversammlung wird 3 Wochen (alt 2 Wochen) vorher schriftlich und/ oder im 
Amtsblatt eingeladen. 
Entsprechende Anträge für die Mitgliederversammlung müssen 2 Wochen (alt 3 Wochen) vorher 
gestellt werden  
 
Sitzungsniederschriften sind dem Vorsitzenden vorzulegen und von diesem dann an alle Vorstands- 
und Ausschussmitgliedern weiterzuleiten und entsprechend abzulegen. 
 
 

Neue Punkte: 
 
Die Amtszeit der Kassenprüfer wird auf 3 Jahre festgelegt. 
 
Zusätzlich wird auf eine Beitragsordnung verwiesen. Diese ist weiterhin nicht Bestandteil der Satzung 
und enthält zusätzlich Familienmitglieder (Partner) und Minderjährige bis 18 Jahre, sowie 
Jugendliche in erster Ausbildung. 
Das Festlegen der Beitragssätze obliegt nach wie vor der Mitgliederversammlung eine Erhöhung ist 
nicht vorgesehen. 
 

Wegfall: 
 
Der Punkt „Einrichtungen und Vergünstigungen des Vereins können von Mitglieder in Anspruch 
genommen werden“ entfällt. Der Vereinsvorstand behält sich vor darüber zu entscheiden, da 
bestimmte Einrichtungen wie z.B.  das Vereins-Laptop nicht verliehen werden können. 


